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VERORDNUNG (EG) Nr. 921/1999 DER KOMMISSION

vom 30. April 1999

mit Sondermaßnahmen für die Verteilung von aus dem Markt genommenem
Obst und Gemüse an die Kosovo-Flüchtlinge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 857/1999 (2), insbesondere auf
Artikel 30 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 659/97 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 729/1999 (4), wurden Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96
hinsichtlich der Interventionsregelung für Obst
und Gemüse und insbesondere der kostenlosen
Verteilung von aus dem Markt genommenen
Erzeugnissen als humanitäre Hilfe außerhalb der
Gemeinschaft festgelegt.

(2) Gemäß Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 16 Absatz
2 der genannten Verordnung muß eine Reihe von
Bedingungen erfüllt sowie eine Entscheidung der
Kommission ergangen sein, bevor eine kostenlose
Verteilungsaktion außerhalb der Gemeinschaft
durchgeführt werden kann.

(3) Für die Kosovo-Flüchtlinge und die Familien, die
diese Flüchtlinge aufnehmen, ist eine schnelle
Nahrungsmittelhilfe dringend notwendig.

(4) Um die Hilfe für diese Menschen zu beschleu-
nigen, sollten bis auf weiteres Ausnahmen von
einigen der Bestimmungen des Artikels 14 Absatz

3 und des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 659/97 gemacht werden.

(5) Es sind die Gebiete festzulegen, für die diese
Ausnahmen gelten.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Verwaltungsausschusses für frisches Obst und
Gemüse 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 3 und Artikel
16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/97 gelten nicht
für die kostenlose Verteilung von Lebensmitteln an die
Kosovo-Flüchtlinge und ihre Aufnahmefamilien im
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Jugoslavien (Serbien
und Montenegro), Albaniens, der Ehemaligen Jugoslawi-
schen Republik Mazedonien, Bosnien-Herzegowinas,
Bulgariens und Rumäniens.

Für diese Maßnahmen der kostenlosen Verteilung über-
mitteln die Mitgliedstaaten der Kommission:

 am ersten Arbeitstag jedes Monats die Angaben
gemäß Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 659/97
für die abgeschlossenen Maßnahmen;

 eine Abschrift der Notifizierung an den UN/FAO-
Ausschuß für den Absatz von Überschüssen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. April 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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